
Teil A1: Planzeichnung

TG

Planzeichenerklärung

I  Zeichnerische Festsetzungen

Art der baulichen Nutzung

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

Baulinie

Sonstige Planzeichen

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans

vorhandene Flurstücksgrenzen

vorhandene Flurstücksbezeichnung

vorhandene Bebauung

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

Sonstige Sondergebiete, "Einkaufszentrum"

(§ 11 BauNVO)

Maß der baulichen Nutzung

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 16 BauNVO)

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB; § 22 und 23 BauNVO)

(§ 9 Abs. 7 BauGB)

II  Zeichnerische Hinweise und Planzeichen

Höhenlage des Geländes in m ü. NHN

Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze, 

Garagen und Gemeinschaftsanlagen

Zweckbestimmung:

Tiefgarage

(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 und 22 BauGB)

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum

Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und 25 BauGB)

Planungsrechtliche Festsetzungen nach BauGB, BauNVO und PlanzV 

ohne Festsetzungscharakter

SO

vorhandene Gemarkungsgrenzen

vorhandene Bäume

3.00

Bemaßung in Meter

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern

und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a) BauGB)

Bezeichnung der Anpflanzfläche

Anpflanzen von Bäumen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a) BauGB)

Höhe baulicher Anlagen als zwingendes Maß in m ü. NHN
OK   +214.00

Verkehrsflächen sowie Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung  

sowie der Anschluss anderer Flächen an die Verkehrsflächen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Ein- und Ausfahrtbereich

Baugrenze

mit einem Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zu belastende Fläche

(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

GFL

Auskragung

Lichte Höhe als Mindestmaß in MeterLH  4.50

Schnitt A-AA

"Einkaufszentrum"
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Es wird bescheinigt, dass die Flurstücke mit ihren Grenzen und Bezeichnungen als Grundlage für die ge-

ometrischen Festlegungen der neuen städtebaulichen Planung mit dem Liegenschaftskataster nach dem 
Stand vom                      übereinstimmen. 

 

 
Erfurt, den  

 
 
 

 
 

Thüringer Landesamt für Vermessung und Geoinformation 

Katasterbereich Erfurt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verfahrensvermerke zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan  

ALT698 "Einkaufszentrum Anger 7" 

1. Der Stadtrat Erfurt hat am 11.05.2017 mit Beschluss Nr.0386/17, ortsüblich bekannt gemacht im Amts-

blatt der Landeshauptstadt Erfurt Nr. 10 vom 09.06.2017, den Einleitungs- und Aufstellungsbeschluss 
gefasst, den Vorentwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes und dessen Begründung gebilligt 

und die Durchführung der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit beschlossen. 

2. Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB, bekannt gemacht im Amtsblatt der 

Landeshauptstadt Erfurt Nr.10 vom 09.06.2017, ist vom 19.06.2017 bis zum 21.07.2017 durch öffentli-

che Auslegung des Vorentwurfes und dessen Begründung durchgeführt worden. 

3. Die von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind gem. § 4 

Abs. 1  BauGB mit Schreiben vom 09.06.2017 zur Äußerung auch im Hinblick auf den erforderlichen 
Detaillierungsgrad der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB aufgefordert worden. 

4. Der Stadtrat Erfurt hat am                 mit Beschluss Nr.                 den Entwurf des vorhabenbezogenen 

Bebauungsplanes mit Begründung gebilligt und die öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB be-

schlossen. 

5. Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung, sowie Angaben dazu, welche Arten umweltbezogener In-

formationen verfügbar sind,  sind gem. § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB im Amtsblatt der Landeshauptstadt 
Erfurt Nr.       vom                 ortsüblich bekannt gemacht worden. 

6. Der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes und dessen Begründung und die wesentli-

chen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen haben gem. § 3 Abs. 2 Satz 1 BauGB 
in der Zeit vom                 bis zum                 öffentlich ausgelegen. 

7. Die von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind gem. § 4 
Abs. 2  BauGB mit Schreiben vom                 zur Stellungnahme aufgefordert  worden. 

8. Der Stadtrat Erfurt hat am                 mit Beschluss Nr.                 nach Prüfung der abgegebenen Stel-
lungnahmen die Abwägung beschlossen und den vorhabenbezogenen Bebauungsplan gemäß § 10 
Abs. 1 BauGB i.V.m. § 83 Abs. 2 ThürBO und  §§ 19, 2 ThürKO als Satzung beschlossen. 

 
Erfurt, den 

 
 
 

Oberbürgermeister 
 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan einschließlich der Textfestsetzung wurde gemäß § 21 Abs. 3 

ThürKO der Rechtsaufsichtsbehörde  mit Schreiben vom                 vorgelegt. Die Satzung wurde nicht 
beanstandet. 
 

 
Die Übereinstimmung des textlichen und zeichnerischen Inhalts dieses vorhabenbezogenen Bebauungs-
planes mit dem Willen der Landeshauptstadt Erfurt sowie die Einhaltung des gesetzlich vorgeschriebe-

nen Verfahrens zur Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes werden bekundet. 
 

Ausfertigung 

 
 

Erfurt, den 
 
 

 
Landeshauptstadt Erfurt 

A.Bausewein 

Oberbürgermeister 
 

Der vorhabenbezogene Bebaungsplan wurde gemäß § 10 Abs. 3 BauGB im Amtsblatt der Landeshaupt-

stadt Erfurt Nr.       vom                 ortsüblich bekannt gemacht. 
Mit dieser Bekanntmachung wurde der vorhabenbezogene Bebauungsplan 

 
Rechtsverbindlich 

 

 
Erfurt, den 
 
 
 

Oberbürgermeister 
 

 

  

 Vorhabenbezogener Bebauungsplan ALT698 
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Maßstab:  1 : 250 
 

Datum:  25.09.2017 
 

Planausschnitt unmaßstäblich                Nachdruck oder Vervielfältigung verboten 
 

 

 
 

    Rechtsgrundlagen              
 

1. Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 

2414), zuletzt geändert durch Artikel 2 Abs. 3 des Gesetzes vom 20. Juli 2017 (BGBl. I S. 2808)  
 
2. Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) 

i.d.F. vom 23.01.1990 (BGBl. I S. 132), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 04.05.2017 

(BGBl. I S. 1057 (Nr. 25) 
 
3. Thüringer Bauordnung vom 13. März 2014 (GVBl.S. 49), zuletzt geändert durch das Erste Gesetz 

zur Änderung der Thüringer Bauordnung vom 22. März 2016 (GVBl. S. 153) 
 

4. Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts 

(Planzeichenverordnung 1990 - PlanzV 90) vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 04.05.2017 (BGBl. I S. 1057 (Nr. 25)  
 

5. Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung - ThürKO) i.d.F. der 

Neubekanntmachung vom 28.01.2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes 
vom 24. April 2017 (GVBl. S 91, 95) 

 
Stand: 23.08.2017 

Teil B: Textliche Festsetzungen 
Planungsrechtliche Festsetzungen nach § 9 Abs. 1 und 3 BauGB und  
§ 12 Abs. 3a BauGB 
 

Nr. Festsetzung   Ermächtigung 
    

0. Im SO-"Einkaufszentrum" sind im Rahmen der getroffenen 

Festsetzungen nur solche Vorhaben zulässig, zu deren 

Durchführung sich der Vorhabenträger im Durchführungs-

vertrag verpflichtet. 
 

 § 12 Abs. 3a BauGB i.V.m. 

§ 9 Abs. 2 BauGB 
 

    

1. Art der baulichen Nutzung  § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB 

    
1.1. Das Sondergebiet "Einkaufszentrum" dient der Unterbrin-

gung von Einzelhandelsbetrieben und dem Wohnen. 

 

Zulässig sind großflächige Einzelhandelsbetriebe und 

sonstige Einzelhandelsbetriebe mit einer Gesamtverkaufs-

fläche kleiner als 5000m² und Wohnungen. 
 

Allgemein zulässig sind des Weiteren den Hauptnutzungen 

im Umfang untergeordnete Schank- und Speisewirtschaf-
ten, sonstige Anlagen für soziale Zwecke und Büros. 

 
Im Erdgeschoss sind ausschließlich Einzelhandelsbetriebe 

und Schank- und Speisewirtschaften zulässig.  

 
Ausnahmsweise zulässig sind Anlagen für kirchliche und 

gesundheitliche Zwecke und Betriebe des Beherbergungs-

gewerbes. 
 

 § 11 Abs. 2 BauNVO i.V.m. 

§12 Abs. 3 Satz 2 BauGB 

    

2. Maß der baulichen Nutzung  § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB 
    

2.1. Im Sondergebiet wird die Größe der zulässigen Grundflä-

chen der baulichen Anlagen als Höchstmaß festgesetzt. 
Dabei entspricht die Größe der zulässigen Grundfläche als 
Höchstmaß der Größe der durch Baugrenzen und Bauli-

nien festgesetzten überbaubaren Grundstücksfläche. 
 

 § 16 Abs. 2 Nr. 1 BauNVO 

2.2. Im Sondergebiet darf die zulässige Grundfläche durch die 

Grundflächen der in § 19 Abs. 4 BauNVO bezeichneten 
Anlagen bis zu einer Grundflächenzahl von 0,95 über-
schritten werden. 

 

 § 19 Abs. 4 Satz 3 BauNVO 

 

2.3. Die Auskragungen sind mit einer lichten Höhe von mindes-
tens 4,5 m. Als unterer Bezugspunkt wird die Höhe 

196,12 m ü. NHN festgesetzt. 

 

  

2.4. Die Höhenlage der Oberkante Fertigfußboden im Erdge-

schoss im Baugebiet MK wird auf 196,12 m ü. NHN fest-
gesetzt. 

 § 16 Abs. 2 Nr. 4 BauNVO 

 
2.5. Die zulässigen Oberkanten der Gebäude sind dem Plan-

eintrag zu entnehmen. 

Die Oberkante des Gebäudes ist der höchste Punkt des 

Gebäudes.  
 

 § 16 Abs. 2 Nr. 4 BauNVO 

2.6. Die festgesetzte Oberkante Gebäude kann durch Oberlich-

ter, Treppen- und Aufzugsanlagen um maximal 1,4 m 
überschritten werden. 
Die festgesetzte Oberkante Gebäude kann durch bau-

technisch erforderliche stabförmige Antennen- und Blitz-

schutzanlagen ausnahmsweise überschritten werden. 
 

 § 16 Abs. 6 BauNVO 

2.7. Die in den zeichnerischen Festsetzungen Teil A1 festge-

setzten Oberkanten baulicher Anlagen für Dachflächen 
dürfen ausnahmsweise durch technisch bedingte Aufbau-

ten um maximal 0,40 m überschritten werden. 

 

 § 16 Abs. 6 BauNVO 

2.8. Die in den zeichnerischen Festsetzungen Teil A1 festge-

setzte Oberkante von 208,20 m ü. NHN im Baufeld 1 darf 
entsprechend der zeichnerischen Festsetzung Teil A2 

durch Absturzsicherungen bis maximal 209,00 m ü. NHN 

überschritten werden. 
 

 § 16 Abs. 6 BauNVO 

    

3. Bauweise und überbaubare Grundstücksflä-
che 

 § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB 

    

3.1. Ein Unterschreiten der Baulinie durch Gebäudeteile bis zu 
einer maximalen Breite von 2,5 m und einer maximalen 
Tiefe von 0,25 m ist zulässig. 

 

 § 23 Abs. 2 BauNVO 

3.2. Für das Sondergebiet wird eine abweichende Bauweise 
festgesetzt. In der abweichenden Bauweise müssen Ge-

bäude dort, wo eine Baulinie mit einer Grundstücksgrenze 
zusammen fällt ohne Grenzabstand zu dieser errichtet 
werden. 

 

 §22 Abs. 4 BauNVO 

    

4. Flächen für Nebenanlagen; Stellplätze und 
Garagen 

 § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB 

    
4.1. Hochbauliche Nebenanlagen gem. § 14 Abs. 1 BauNVO 

sind außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche unzu-

lässig. 
 

 § 14 Abs. 1 Satz 3 BauNVO 

4.2. Stellplätze sind nur innerhalb der überbaubaren Grund-

stücksfläche im Untergeschoss sowie innerhalb der festge-
setzten Fläche für die Tiefgarage zulässig. 

 

 § 12 Abs. 6 BauNVO 

4.3. Oberirdische Stellplätze sowie oberirdische Garagen und 
Carports sind unzulässig. 

 

 § 12 Abs. 6 BauGB 

4.4. Ein- und Ausfahrten sind nur innerhalb des zeichnerisch 
festgesetzten Bereiches zulässig. 

 § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB 

 

5. Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 
Entwicklung von Boden, Natur und Land-
schaft 

 § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB 

    
5.1. Die Dachbegrünung innerhalb der Anpflanzfläche A 2 im 

Baufeld 1 ist als intensive Dachbegrünung mit einer Sub-

stratdicke von 0,20 m bis 0,60 m herzustellen und dauer-
haft zu erhalten, wobei der Mindestaufbau im Bereich der 
Baumpflanzungen 0,60 m betragen muss. Rasenflächen 

sind bis zu einem Flächenanteil von 50 % zulässig. 

 

  

5.2. Die Dachbegrünung der nicht nach Punkt 6.1 festgesetzten 

Dachflächen der Gebäude in den Baufeldern 1, 2 und 3 ist 

als extensive Dachbegrünung mit einer Substratdicke von 
mindestens 0,05 m bis 0,10 m herzustellen und dauerhaft 

zu erhalten. Davon ausgenommen sind Flächen für Dach-

terrassen, technische Aufbauten und Anlagen zur Nutzung 
erneuerbarer Energien. 

 

  

5.3. Für alle neu zu pflanzende Bäume innerhalb der festge-

setzten Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern 

und sonstigen Bepflanzungen A 1 ist dauerhaft ein durch-
wurzelbarer Raum von mindestens 12,00 m3 bei einer Brei-
te von mindestens 2,00 m zu gewährleisten. Die Wurzelbe-

reiche sind durch geeignete Maßnahmen dauerhaft luft- 

und wasserdurchlässig zu erhalten. 
 

  

    

6. Flächen, die mit Geh-, Fahr- und Leitungs-
rechten zu belasten sind 

 § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB 

    
6.1. Die zeichnerisch festgesetzte Fläche GFL ist mit einem 

Gehrecht zu Gunsten der Landeshauptstadt Erfurt zur Nut-

zung durch die Allgemeinheit, einem Fahrrecht zugunsten 

der Befahrung mit Rettungsfahrzeugen und einem Lei-

tungsrecht zu Gunsten der Leitungsträger zu belasten. 

 

  

    

7. Verwendungsverbot bestimmter luftverunrei-
nigender Stoffe 

 § 9 Abs. 1 Nr. 23a BauGB 

    
7.1. In Feuerungsanlagen, die nach Inkraftsetzung des vorha-

benbezogenen Bebauungsplanes neu errichtet oder ver-

ändert werden, dürfen keine festen oder flüssigen Brenn-
stoffe verbrannt werden. Die Errichtung und der Betrieb 

von offenen Kaminen sind unzulässig. 

 

  

 

8. Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen 
Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-
immissionsschutzgesetzes 

 § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB 

i.V.m. § 12 Abs. 3 BauGB 

    
8.1. Die beiden Lüftungsöffnungen in der Tiefgaragendecke 

sind durch trittsichere, gelochte verzinkte Stahlgitter mit ei-

ner Einfügungsdämpfung von 4 dB zu realisieren.  
Dazu sind ca. 500 m² Deckenabsorber unmittelbar an den 

Lüftungsöffnungen des Parkdecks und ca. 300 m² Wand-

absorber an der gesamten West- und Südaußenwand der 

Tiefgarage anzubringen. 
Die Deckenabsorber müssen einen bewerteten Schallab-

sorptionsgrad von αw ≥ 0,9 (nicht brennbar) und die Wand-
absorber von αw ≥ 0,7 (nicht brennbar) besitzen. 
 

  

8.2. Die Rampe der Tiefgaragenzufahrt ist vollständig an Decke 

und Wänden mit Absorbern mit dem bewerteten Schallab-

sorptionsgrad von αw ≥ 0,7 (vorzugsweise Heraklith- oder 

Heradesign-Platten, nicht brennbar) einzuhausen.  
 

  

8.3. Der Gesamt-Schallleistungspegel der Kühltechnik (Tisch-

kühler) im Untergeschoss ist auf maximal LWA,gesamt ≤ 65 
dB(A) zu begrenzen.  
Der Gesamt-Schallleistungspegel der Zu-/Abluft-öffnungen 

der Lüftungsanlage an der Südseite des Erdgeschosses ist 
auf maximal LWA,gesamt ≤ 55 dB(A) zu begrenzen. Das ist 
durch Einbau entsprechender Schalldämpfer zu gewähr-

leisten. 
 

  

    

9. Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträu-
chern und sonstigen Bepflanzungen sowie 
mit Bindungen für Bepflanzungen und für die 
Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sons-
tigen Bepflanzungen 

 § 9 Abs. 1 Nr. 25  BauGB 

    

9.1. Innerhalb der festgesetzten Flächen zum Anpflanzen von 
Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen A 1 

sind die Flächen gärtnerisch mit niedrigen bis mittelhohen 

Sträuchern, Stauden, Sommerblumen und Frühjahrsblü-
hern anzulegen, dauerhaft zu erhalten und bei Abgang 

gleichwertig zu ersetzen. Rasenflächen sind nicht zulässig. 

Innerhalb der Fläche sind 8 kleinkronige Bäume zu pflan-
zen, dauerhaft zu erhalten und bei Abgang gleichwertig zu 
ersetzen. 

Pflanzqualität Bäume: Hochstamm Stammumfang 20-25 
cm. 
Pflanzenliste 1: 

Acer buergerianum (Dreispitz-Ahorn), Acer platanoides 

'Columnare' Typ Ley II (Spitz-Ahorn), Amelanchier ovalis 
(Felsenbirne), Amelanchier arborea 'Robin Hill' (Felsenbir-

ne), Carpinus betulus ‘Frans Fontaine’ (Hainbuche), Cra-

taegus lavallei 'Carrierei' (Apfeldorn), Malus Hybriden 
(Zierapfelformen), Quercus robur 'Fastigiata Koster' (Stiel-

Eiche), Sorbus intermedia (Schwedische Mehlbeere), Sor-
bus torminalis (Elsbeere), Tilia cordata 'Rancho' (Winter-
Linde). 

 § 9 Abs. 1 Nr. 25a  BauGB 
 

  Die festgesetzten Baumstandorte können bis maximal 

3,00 m im Radius verschoben werden. 
 

  

9.2. Innerhalb der Anpflanzflächen A 2 im Baufeld 1 sind die 

Dachflächen mit acht kleinkronigen Bäumen oder Groß-
sträuchern, Sträuchern, Gräsern und Stauden zu begrü-

nen.  
Pflanzqualität kleinkroniger Bäume oder Großsträucher: 

Hochstamm Stammumfang 12-14 cm, Großstrauch Höhe 

150-200 cm 
Pflanzenliste 2: 
Acer ginnala (Feuerahorn), Acer platanoides ‘Globosum’ 

(Kugelahorn), Amelanchier in Arten (Felsenbirne), Cornus 

in Arten (Hartriegel), Crataegus lavallei 'Carrierei' (Apfel-
dorn), Malus spec. (Zierapfelformen), Prunus subhirtella 

'Autumnalis' (Winterkirsche), Syringa chinesis (Königsflie-

der) 
 

  

9.3. Die nicht nach Punkt 9.2. festgesetzten Dachflächen der 
Gebäude in den Baufeldern 1, 2 und 3 sind dauerhaft mit 

Gräsern und Stauden zu begrünen. 

  

 
 
Bauordnungsrechtliche Festsetzungen  
nach § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 88 ThürBO und nach § 12 Abs. 3 Satz 2 BauGB 
 
Nr. Festsetzung  Ermächtigung 
    

10. Äußere Gestaltung der baulichen Anlagen 
 

 § 88 Abs. 1 Nr. 1 ThürBO  
i.V.m. § 12 Abs. 3 BauGB 

    
10.1. Abweichend von den Regelungen örtlicher Bauvorschriften 

nach § 88 Abs.1 Nr.1 ThürBO in anderen Satzungen sind 

bauliche Anlagen entsprechend der zeichnerisch festge-
setzten Ansichten herzustellen. Abweichungen sind im 
Rahmen der sonstigen Festsetzungen ausnahmsweise zu-

lässig, soweit die gestalterischen Grundzüge nicht verletzt 
werden. 

 

  

10.2. Im Baufeld 1 sind im Erdgeschoss die Fassaden in Matri-
zenbeton in grauer Felsstruktur „Fichtelberg-Reckli2/257“ 
auszuführen. Im 1. Obergeschoss sowie Zwischenge-

schoss sind Putzfassaden in den Farben NCS S 1002-Y, 
1502-Y, 2502-Y, 3502-Y und 4502-Y, im 2. und 3. Oberge-
schoss Klinkerfassaden in der Farbe Anthrazitgrau ge-

flammt auszuführen.  
Im Bereich der Loggien sind Holzverkleidungen zulässig. 
Fenster sind in den Farben RAL 7012 und DB 703 zuläs-

sig. 

Reflektierende und glänzende Materialien mit der Aus-
nahme von Glasbrüstungen sind unzulässig. 

 

  

10.3. Die Absturzsicherungen der Loggien und Balkone sind in 
Glas auszuführen.  

  

  Die Loggien an der Südseite des Vorhabens sowie zur 
Dachterrasse sind mit der Glasbrüstung und darüber zu-

lässigen rahmenlosen Schiebe- bzw. Faltanlagen auszu-

führen. 
Die Glasbrüstungen können mit innenliegenden textilen 
Sichtblenden ausgeführt werden. 

 

  

10.4. Innerhalb der Baufelder im SO sind nur Flachdächer zuläs-
sig. 

 

  

    

11. 
 

Anordnung und Gestaltung von Werbeanla-
gen 

 § 88 Abs. 1 Nr. 1 ThürBO 

    
11.1 Im Sondergebiet ist als Ausnahme von der geltenden Wer-

besatzung ein beleuchteter Schriftzug in Einzelbuchstaben 

und Logo in einer maximalen Höhe von 1,2 m jeweils im 
südlichen und südwestlichen Fensterbandbereich integriert 

allgemein zulässig. Sie müssen direkt an der Fassade oh-

ne Grundplatte errichtetet werden. Blinkendes oder laufen-
des Licht ist unzulässig.  

 

  

    

12. Gestaltung unbebauter Flächen der bebauten 
Grundstücke sowie der Einfriedungen 
 

 § 88 Abs. 1 Nr. 4 ThürBO  

i.V.m. § 12 Abs. 3 BauGB 

    

12.1. Im Sondergebiet  ist die Abdeckung der Lüftungsöffnungen 
im Untergeschoss nur in Form von begehbaren Lochble-
chen, Gitterrosten mit maximal 12 mm Stegabstand oder 
geschlitzten Stein- oder Betonplatten zulässig. 
 

  

12.2. Als Einfriedung zur Nordwestgrenze des Flurstücks 3/4 der 
Flur 130, Gemarkung Erfurt-Süd ist eine Mauer mit einer 

maximalen Höhe von 2,0 m zulässig. 

  

  

    

13. Gestaltung der Stellplätze für bewegliche Ab-
fallbehälter  
 

 § 88 Abs. 1 Nr. 4 ThürBO 

13.1. Stellplätze für bewegliche Abfallbehälter sind nur innerhalb 

der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. 

 

  

    

14. Herstellung von Stellplätzen  § 49 Abs. 1 Satz 3 ThürBO  

i.V.m. § 88 Abs. 1 Nr. 7 ThürBO 
    

14.1. Im Sondergebiet ist die Herstellung von Stellplätzen und 

Garagen nur für die notwendige Anzahl im Sinne des § 49 
Abs. 1 Satz 1 ThürBO, vermindert um den für Besucher 

vorzusehenden Anteil, zulässig. Ausgenommen hiervon 

sind Stellplätze und Garagen für Wohnungen. 

  

 

Teil C: Hinweise 
(ohne Festsetzungscharakter)  
 

1. Archäologische Bodenfunde / Denkmalpflege 
Auf Grund der Lage des Bebauungsplangebiets in einem archäologischen Relevanzgebiet ist mit 

archäologischen Funden zu rechnen. Es ist davon auszugehen, dass bei Erdarbeiten bau- und 

bodenarchäologische Siedlungs- oder Grabbefunde zerstört werden. Deshalb müssen Eingriffe in 

den unterirdischen Bauraum denkmalrechtlich erlaubt werden. 
Angrenzend an das Vorhaben befindet sich das Einzelkulturdenkmal Anger 7 und der dazugehö-

rige mittelalterliche Speicherbau. Eine denkmalschutzrechtliche Erlaubnis nach §13 ThürDSchG 

ist erforderlich. Ergänzend wird auf das Schatzregal des Freistaates Thüringen im Anwendungs-
bereich des § 17 Thüringer Denkmalschutzgesetz hingewiesen. 

Vorrausetzung für eine Erlaubnis ist eine einvernehmliche Abstimmung des Vorhabenträgers mit 

dem Thüringischen Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie über ggf. notwendige archäo-

logische Untersuchungen. Die Kosten solcher vorbereitender und/oder das Vorhaben begleiten-

der Untersuchungen hat der Vorhabenträger bzw. Erlaubnisinhaber im Rahmen des Zumutbaren 

zu tragen (§§ 13 Abs. 3, 14 Abs. 1 S. 6 Thüringer Denkmalschutzgesetz). 
Zufallsfunde sind entsprechend § 16 Thüringer Denkmalschutzgesetz unverzüglich der Unteren 

Denkmalschutzbehörde der Stadt Erfurt oder dem Thüringer Landesamt für archäologische 

Denkmalpflege anzuzeigen.  

 

2. Auffälliger Bodenaushub, Bodenverunreinigungen 
 Nordwestlich angrenzend an den Geltungsbereich befinden sich die im Thüringer Altlasteninfor-

mationssystem (THALIS) erfassten Objekte Anger 7 bis Anger 12. 

Den Grundstücken wurde ein unspezifischer Altlastverdacht zugeordnet, die jeweiligen Nutzun-

gen (Buchdruckerei, Fahrradreparaturwerkstatt, Spediteur, etc.) liegen mehrere Jahrzehnte zu-
rück. Die Gebäude dienen heute überwiegend der Wohn- und Geschäftsnutzung. Größtenteils 

wurden umfangreiche Rekonstruktionsarbeiten durchgeführt. Ehemalige Nebengebäude im Hin-

terhof wurden bereits rückgebaut. 
 Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass bei künftigen Aushubmaßnahmen in den 

ehemaligen Hinterhofbereichen dieser Objekte verunreinigtes Bodenmaterial angetroffen wird, 
welches nicht uneingeschränkt wiederverwertet werden kann. 
Zur Beurteilung, ob und in welchem Umfang im Rahmen der Tiefbaumaßnahmen kontaminiertes 

Material anfällt, ist vor Beginn der Baumaßnahmen eine repräsentative Beprobung / Schadstoff-
deklaration vorzunehmen. Hierbei sind oberflächennahe Bereiche (bis 35 cm) und anschließende 
Horizonte separat zu beproben. 

Der Ergebnisbericht ist der Unteren Bodenschutzbehörde im Umwelt- und Naturschutzamt der 
Stadt Erfurt zur Festlegung der weiteren Vorgehensweise zu übergeben. 

 

3. Bodenaufschlüsse 
 Geplante Erdaufschlüsse und größere Baugruben sind der Thüringer Landesanstalt für Umwelt 

und Geologie rechtzeitig anzuzeigen. Schichtenverzeichnisse einschließlich der Erkundungsda-

ten und die Lageplänen der Bohrungen sind de dem Geologischen Landesarchiv des Freistaates 
Thüringen zu übergeben. 

 

4. Fernwärme 
Das Plangebiet befindet sich im Geltungsbereich der Fernwärmesatzung der Stadt Erfurt vom 
20.04.1994, öffentlich bekannt gemacht im Amtsblatt der Stadt Erfurt vom 08.07.1994. 

5. Artenschutzmaßnahmen 
Nach dem derzeitigen Sachstand ist im Zusammenhang mit der Realisierung von Vorhaben vom 
Erfordernis folgender artenschutzrechtlicher Maßnahmen nach BNatSchG auszugehen: 

Zur Vermeidung von Verbotstatbeständen nach § 44 BNatSchG, Abs. 1 Nr. 1 bis 3, sind Gehölz-

fällungen / Rodungen und andere Arbeiten zur Baufeldfreimachung nur außerhalb der Brutzeiten 
der relevanten Vogelarten durchzuführen. Die Baufeldfreimachung (mit Beseitigung der Vegetati-

on und der Bodenoberfläche darf abweichend von § 39 BNatSchG Abs. 5 Nr. 2 artenschutzrecht-

lich veranlasst zwingend nur außerhalb der Brutzeiten im Zeitraum 1. August bis 28. Februar je-
den Jahres erfolgen. 

Die Abrissarbeiten der vorhandenen Gebäude können wegen der vorhandenen Brutplätze von 

Haussperling und Hausrotschwanz sowie der möglichen temporären Besiedlung durch gebäude-
bewohnende Fledermäuse erst nach dem 1.10. jeden Jahres beginnen. Ein Beginn im Zeitraum 
1.3. bis 30.9. jeden Jahres ist nicht zulässig. 

Für die Außenbeleuchtung sind nur NA-Lampen, LED-Leuchten oder gleichwertige Lichtquellen, 

die den Falleneffekt für Nachtinsekten minimieren, zulässig. 

Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß der ergänzenden "Faunistischen Bestandserfassung" 
vom September 2017 die Schaffung von Ersatzquartieren für Fledermäuse im Umfeld des Vorha-

bengrundstücks erforderlich ist. Die vorhandenen Fledermauskästen sind umzuhängen und zu-

sätzlich neue Fledermauskästen an einem geeigneten Ort anzubringen. 
 

6. Einsichtnahme von Vorschriften 
Die den Festsetzungen zu Grunde liegenden Vorschriften wie DIN-Normen o.ä. können dort ein-
gesehen werden, wo nach der Bekanntmachung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB die öffentliche Ausle-
gung des Bebauungsplanes und der Begründung erfolgt und gemäß § 10 Abs. 3 BauGB der Be-

bauungsplan mit der Begründung zu jedermanns Einsicht bereitgehalten wird, d.h. nach derzeiti-
ger Sachlage im Bauinformationsbüro der Stadtverwaltung Erfurt, 99096 Erfurt, Löberstraße 34, 
Erdgeschoss. 

Querschnitt: Schnitt A-A

Teil A2: zeichnerische Festsetzungen nach § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 88 Abs. 1 Nr. 1 ThürBO
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